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Zur Revision der
Zivilschutzgesetzgebung

Mit der vom Bundesrat dem Parlament unterbreiteten und von diesem zustimmend

zur Kenntnis genommenen Konzeption 1971 über den Zivilschutz wurde
in klarer Form festgelegt, welches die Ziele des schweizerischen Zivilschutzes
sein sollen und wie diese erreicht werden können. Allein, die Konzeption wäre
verurteilt, eine Grundsatzerklärung zu bleiben, würden nicht die rechtlichen
Voraussetzungen zu deren Verwirklichung geschaffen.
Mit dem vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement im Einvernehmen

mit dem Bundesrat den Kantonen, Parteien und Verbänden sowie andern,
fachlich interessierten Stellen zur Vernehmlassung unterbreiteten Vorentwurf
zu einer Änderung der Zivilschutzgesetze (Bundesgesetz vom 23. März 1962
über den Zivilschutz und Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 über die
baulichen Massnahmen im Zivilschutz) sollen die erforderlichen Anpassungen
vorgenommen werden.
Hauptziel der Revision ist es, durch die Verpflichtung aller Gemeinden zur
Bildung von Schutzorganisationen und zur Erstellung von Schutzbauten einerseits

und durch die Umgestaltung der bisherigen Hauswehren zu wirksamen
Schutzraumorganisationen anderseits vor allem den Weg für die Verwirklichung

der beiden wichtigsten Postulate der Zivilschutzkonzeption 1971, nämlich

- für jeden Einwohner der Schweiz einen Schutzplatz an seinem Wohnort zu
erstellen sowie

- den Aufenthalt in den Schutzräumen für eine längere Zeit zu ermöglichen,
zu öffnen.
Der Vorentwurf trägt aber auch vielen Erfahrungen der Praxis und Anliegen
der Kantone sowie Gemeinden Rechnung. Nicht entsprochen wird dagegen
verschiedenen Begehren um Erhöhung der Bundesbeiträge an die Massnahmen
des Zivilschutzes. Diese Wünsche sollen indirekt berücksichtigt werden, indem
durch die Schaffung neuer Steuerungsmöglichkeiten und durch eine verfeinerte
Planung angestrebt wird, die finanziellen Mittel des Bundes, der Kantone und
der Gemeinden gezielter und damit wirksamer einzusetzen. Dadurch soll die
Revision, die zudem eine leichte Erhöhung des Anteils der Hauseigentümer an
den Mehrkosten beim privaten Schutzraumbau vorsieht, trotz einem erweiterten

und verbesserten Schutz der Bevölkerung gesamtschweizerisch kaum zu ins
Gewicht fallenden jährlichen Mehrbelastungen der öffentlichen Hand führen.
Die ersten Stellungnahmen zum Vorentwurf sind ermutigend. Sie halten alle
fest, dass die vorgeschlagenen, hier nur in den wesentlichsten Punkten angedeuteten

Änderungen dazu angetan sind, zum Ziele zu führen.
Der wirksame Schutz der Bevölkerung geht uns alle an. Die mit der Gesetzesrevision

gemachten Vorschläge stellen das dar, was in Berücksichtigung der
Umstände als optimale und realisierbare Verbesserung bezeichnet werden darf.
Möge ihnen das nötige Verständnis entgegengebracht werden!

Hans Mumenthaler
Direktor Bundesamt für Zivilschutz

yy: mmBSÊBm ¦. smm


	Zur Revision der Zivilschutzgesetzgebung

